
 

K
U

N
D

M
A

C
H

U
N

G
 
G

e
m

e
i

n
d

e
r

a
t

s
b

e
c

h
l

ü
s

s
e

 

 

                                                                                                                                       
                   
 

 
ZAHL:  GR 18/2023 
KARTITSCH:  21.12.2023 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch hat in seiner Sitzung am 20.12.2023 folgende Beschlüsse gefasst, welche im Sinne der 
Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung hiermit kundgemacht wird. Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten 
verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist von zwei Wochen im Gemeindeamt Kartitsch schriftlich Aufsichtsbe-
schwerde erheben.    

   

Tagesordnungspunkt 2) 11 Anwesende 

Protokollgenehmigung 
 

Beschluss: 10 Anwesende     GR Leonhard Herrnegger stimmt nicht! 
 
Der Gemeinderat beschließt die Protokolle der 17. Gemeinderatssitzung in der vorliegenden Form. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit  10  gegen   0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 
 

Tagesordnungspunkt 3) 11 Anwesende  
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Verordnung über die Einhebung eines Erschlie-
ßungsbeitrages 
  
Beschluss: 11 Anwesende 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt aufgrund des § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs-
und Ausgleichsabgabengesetzes die Verordnung über die Einhebung eines Erschließungsbeitrages. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit  11   gegen   0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINDE 
KARTITSCH 
Bezirk Lienz-Tirol  
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Tagesordnungspunkt 4) 11 Anwesende  
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Verordnung über die Einhebung einer Aus-
gleichsabgabe aufgrund § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs-und Ausgleichsabgabengeset-
zes 
 

Beschluss: 11 Anwesende      
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt, die Verordnung über die Einhebung 
einer Ausgleichsabgabe aufgrund § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs-und Ausgleichsabga-
bengesetzes in der vorliegenden Form. 

 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Kartitsch vom 20.12.2023 über die Erhebung einer 
Ausgleichsabgabe 

Aufgrund des § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetzes, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 173/2021, wird verordnet: 

§ 1 

Ausgleichsabgabe 

                                             Die Gemeinde Kartitsch erhebt eine Ausgleichsabgabe. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

                                                Diese Verordnung tritt mit 01.01.2024  in Kraft. 
 
 
Angeschlagen am: 21.12.2023 
 
Abgenommen am: 
 

Für den Gemeinderat: 
 
 

                                                               Der Bürgermeister 
 

 

Art der Abstimmung:   offen      Mit   11    gegen   0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 
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Tagesordnungspunkt 5) 11 Anwesende  
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Gebühren, Beiträge und Abgaben für 2024 
  
 

Beschluss: 11 Anwesende 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt die Gebühren, Beiträge und Abgaben 
in der vorliegenden Form: 
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Art der Abstimmung: offen    Mit    11   gegen   0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 
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Tagesordnungspunkt 6) 11 Anwesende    
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Haushaltsvoranschlag der Gemeinde Kartitsch 
für 2024 
 
Beschluss: 11 Anwesende      
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt das den Haushaltsvoranschlag 2024 
in der vorliegenden Form: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art der Abstimmung: offen    Mit   11   gegen   0   Stimmen bei   0  Stimmenthaltung 
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Tagesordnungspunkt 7) 11 Anwesende 

Beratung und allfällige Beschlussfassung – Mittelfristplan Gemeinde Kartitsch für 2025 - 
2028 
 

Beschluss: 11 Anwesende 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt den Mittelfristplan für 2025 – 2028 in 
der vorliegenden Form: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art der Abstimmung: offen    Mit    10  gegen   0   Stimmen bei   1   Stimmenthaltung 

 
Tagesordnungspunkt 8) 11 Anwesende      
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Haushaltsvoranschlag Immobilien KG 
 
Beschluss: 11 Anwesende 

 
Art der Abstimmung: offen    Mit    11  gegen   0   Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 
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Tagesordnungspunkt 9) 11 Anwesende      
Beratung und allfällige Beschlussfassung – Mittelfristplan Immo KG 2025 - 2028 
 
Beschluss: 11 Anwesende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art der Abstimmung: offen    Mit    11   gegen   0   Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Angeschlagen am:  21.12.2023                                                                                  Abgenommen am:  


